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Bezirksamt Mitte von Berlin  Datum: 01.03.2021 
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Tel.: 44600 
 

 
Bezirksamtsvorlage Nr. 1422-2021   
zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem      09.03.2021 
 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 
  
 Einbringung einer Vorlage – zur Kenntnisnahme – bei der Bezirksverordnetenversamm-

lung zur Drucksache Nr. 1483/V, Beschluss vom 22.11.2018, betrifft: 
 

Alle Räumungsmitteilungen dem Sozialamt mitteilen 
 
2. Berichterstatter: 
  
 Bezirksstadtrat Gothe 
 
3.  Beschlussentwurf: 
 
I. Das Bezirksamt beschließt die beigefügte Vorlage – zur Kenntnisnahme – betrifft „Alle 

Räumungsmitteilungen dem Sozialamt mitteilen“ als Zwischenbericht. Sie ist bei der 
Bezirksverordnetenversammlung einzubringen. 
 
II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Stadtentwicklung, Soziales 

und Gesundheit beauftragt. 
 
III. Veröffentlichung: ja 
 
IV. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 
 a) Personalrat: 
 b) Frauenvertretung: 
 c) Schwerbehindertenvertretung: 
 d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: 

 
4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanz-

planung: 
 
bitten wir der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu entneh-
men. 

 
5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen:  

 
keine 

 
6. Behindertenrelevante Auswirkungen:  

 
keine 
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7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

 
keine 
 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  
 
keine 

 
9. Mitzeichnung(en):  
 
 keine 
 
 
 
 
 
 
Bezirksstadtrat Gothe 
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: 01.03.2021 
Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit Tel.: 44600  
 
Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.: 1483/V  
Mitte von Berlin  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Vorlage - zur Kenntnisnahme - 
 
über  
 
Alle Räumungsmitteilungen dem Sozialamt mitteilen 
 
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.11.2018 folgendes Ersuchen 
an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 1483/V): 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, sich gegenüber den zuständigen Stellen auf Landesebene für 
eine Prüfung der Ausweitung der Berichtspflicht der Zivilgerichte an die Sozialämter über 
Räumungsmitteilungen durch eine ergänzende landesrechtliche Regelung einzusetzen und 
entsprechendes Anliegen auch in der Strategiekonferenz zur Weiterentwicklung der 
Wohnungslosenhilfe zu thematisieren. 
 
Das Bezirksamt hat am    .03.2021 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Zwischenbericht zur Kenntnis zu bringen: 
 
Die „Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen“ (MiZi) ist eine Verwaltungsvorschrift, die 
zwischen den Landesjustizministerien und dem Bundesministerium der Justiz vereinbart 
wurde. Insofern ist eine Ausweitung der Berichtspflicht der Zivilgerichte, die im 2. Abschnitt 
“Mitteilung in Zivilprozesssachen“ Unterpunkt IV. „Mitteilungen in Mietsachen“ Nummer 1, 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 und den dazugehörigen Anmerkungen geregelt ist, nur mög-
lich, wenn eine Änderung dieser Verwaltungsvorschrift durch die Ministerien erfolgt.  
Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales wurde mit Schreiben vom 
11.02.2021 (s. Anlage) gebeten, sich über die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung für eine Änderung der Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen 
einzusetzen, um eine Ausweitung der Berichtspflicht der Zivilgerichte zu erreichen. Zudem 
wurde Staatssekretär Fischer mit demselben Schreiben ersucht, das Thema in die Strategie-
konferenz bzw. in die Arbeitsgruppe 7 „Soziale Wohnhilfen“ zu tragen, damit die Wohnungs-
losenhilfe diesbezüglich weiterentwickelt werden kann. Die bezirklichen Teilnehmer der 
Strategiekonferenz werden zusätzlich die Möglichkeiten der Hilfe bei anderen Gründen für 
eine Zwangsräumung als Mietschulden (zum Beispiel bei Kündigung durch Fehlverhalten o-
der bei Eigenbedarf) zur Diskussion bringen. 
Das Bezirksamt wird der Bezirksverordnetenversammlung unaufgefordert berichten, sobald 
hier Reaktionen auf die Anregung der Ausweitung der Berichtspflichten der Zivilgerichte hin-
sichtlich der Mitteilungen in Mietsachen eingegangen sind. 
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A) Rechtsgrundlage:  
 
 § 13 i.V. mit § 36 BezVG 
 
B) Auswirkungen auf den Haushaltplan und die Finanzplanung: 
 
 a.  Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  
  
  keine 
 
 b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  
 
  keine 
 
Berlin, den       01.03.2021 
 
 
 
 
Bezirksbürgermeister von Dassel Bezirksstadtrat Gothe 
 
 
 








